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BERATEN UND BEURTEILEN AUS DER SICHT 
DER JUNGLEHRERBERATUNG IM KANTON ZUERICH 

Beni Aeschlimann 

Das Zürcher Schulsys tem v e r z i c h t e t  auf  den E i n s a t z  von Fach1 eu t e n  
a l s  Schu l inspek to ren .  Dafür b e s t e h t  e i n  s p e z i e l l e r  Bera tungsd i ens t  
f ü r  Junglehrer ,  d e r  auch f ü r  den Wahl fäh igke i  t s a n t r a g  z u s t ä n d i g  
i s t .  
I m  fo lgenden B e i t r a g  w i rd  ausge führ t ,  w i e  d i e  Jung lehre rbera t e r  d i e  
Doppel aufgabe  d e s  Bera t e n s  und B e u r t e i l  e n s  s i n n v o l l  zu  l ö s e n  v e r -  
suchen. 

1.Die Junglehrerberatung als Ergänzung zur aus- 
schliesslichen Laienaufsicht in der Zürcher 
Volksschule 

Die Beratung und Beurteilung der Junglehrerinnen und 
Junglehrer auf allen Stufen der Zürcher Volksschule ist 
Aufgabe von erfahrenen Lehrkräften, die als hauptamtliche 
oder nebenamtliche Berater und Beraterinnen tätig sind. 
Sie begleiten die ihnen zugeteilten Junglehrer und Jung- 
lehrerinnen in den ersten zwei Berufsjahren. 

Die spezielle Beratung der Junglehrer gehört als beson- 
dere pädagogische Institution zum Zürcher Schulsystem, 
das auf den Einsatz von Fachleuten als Schulinspektoren 
verzichtet. 
Diese Ergänzung zur ausschliesslichen Laienaufsicht im 
Zürcher Schulwesen ist historisch gewachsen und muss im 
Zusammenhang mit der erstmals im Lehrerbildungsgesetz vom 
3.7.1938 geforderten Bewährung im Schuldienst als Voraus- 
setzung für die Erteilung der.Wählbarkeit gesehen werden. 
Das neue Lehrerbildungsgesetz vom 24.9.1978 hat diese 
Forderung wie folgt übernommen: 

"Schweizerbürger erhalten zwei Jahre nach Bestehen der 
zürcherischen Fähigkeitsprüfung das Zeugnis der Wähl- 
barkeit als Lehrer der entsprechenden Stufe der staat - 
lichen Volksschule, sofern sie sich während einer vom 
Erziehungsrat festgesetzten Dauer im Schuldienst bewährt 
haben. Der Erziehungsrat erlässt nähere Bestimmungen für 
die Erteilung des Wählbarkeitszeugnisses." 
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Nach den Vorstellungen des Erziehungsrates gehört somit 
die Begleitung des Junglehrers während der beruflichen 
Bewährungszeit zum Verantwortungsbereich der Lehrerbil- 
dung. Aus bescheidenen Anfängen entwickelte sich 
schliesslich der heutige Beratungsdienst für  Junglehrer. 
Er stellt einerseits die letzte Stufe der b e r u f s p r a k t i -  
schen Ausbildung und Eignungsabklärung für  den Lehrer - 
beruf  dar und will andererseits dem Junglehrer helfen, zu 
einem p o s i t i v e n  b e r u f l i c h e n  S e l b s t v e r s t ä n d n i s  und zur  
eigenständigen Führungsverantwor tu~ a l s  Volksschullehrer 
zu gelangen. Die Erfüllung dieser .Aufgabe schliesst der 
Junglehrerberater mit dem Antrag an die Erziehungsdirek- 
tion ab, dem Junglehrer die Wählbarkeit zu erteilen. 

2 .  Zum Wesen und Auftrag der  Junglehrerberatung 

Es ist unbestritten, dass an den Junglehrer als Beruf,san- 
fänger hohe und vielseitige Anforderungen gestellt wer- 
den. Dies gilt ganz besonders für die heutige schulische 
und pädagogische Situation, die durch folgende Merkmale 
gekennzeichnet ist: 

- Differenzierte Fachdidaktiken mit Lehrmitteln, die auf 
umfassenden Lehrkonzepten beruhen 

- Komplexe pädagogische Situation (geistige Verunsiche- 
rung durch den bestehenden Wertpluralismus in unserer 
Gesellschaft, hoher Anteil fremdsprachiger Kinder, ste- 
tige Zunahme der Schüler aus unvollständigen Familien) 

- Ständige neue Anforderungen gegenüber der Schule 

- Hohe Kritikbereitschaft der Eltern gegenüber der 
Lehrerschaft trotz eigener Ratlosigkeit in pädagogi- 
schen Belangen 

Es erscheint einleuchtend, dass bei der Vielzahl und Kom- 
plexität der Probleme, denen jeder Lehrer heute gegenüber 
steht, der Berufsanfänger einer besonderen Begleitung und 
Beratung bedarf. 

Gilt dieses Bedürfnis heute als ausgewiesen, so ist aber 
die Frage nach wie vor umstritten, wie  die Beratung der 
Junglehrer erfolgen, wer sie durchführen und auf  welche 
Weise sie abgeschlossen werden soll. 

Die stufenspezifischen Beratungsdienste, die dem Primar- 
lehrerseminar, dem Real- und Oberschullehrerseminar und 
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der Sekundarlehrerausbildung als letzte Stufe der Lehrer- 
bildung angegliedert sind, haben eine Doppelaufgabe zu 
erfüllen: den Junglehrer in allen berufsspezifischen 
Fragen zu bera ten  und zu begleiten und ihn am Ende der 
Junglehrerzeit im Hinblick auf seinen zukünftigen Einsatz 
als gewählter Volksschullehrer zu b e u r t e i l e n .  

Es wird oft bezweifelt, dass man diese Doppelaufgabe 
sinnvoll erfüllen könne, weil sie einen nicht lösbaren 
Zielkonflikt beinhalte. Das für eine erfolgreiche Bera- 
tung notwendige Vertrauensverhältnis zwischen dem Jung- 
lehrer und dem Berater werde verunmöglicht, wenn der 
Berater auch noch mit einer Qualifikationsaufgabe betraut 
werde. Beratung müsse unabhängig von jeglicher Beurtei- 
lungsverpflichtung erfolgen. 

Diese psychologische Sicht stützt sich auf die Erfah- 
rungen und anerkannten Regeln' der Psychotherapie, die 
verlangen, dass der Klient absolut freiwillig, nämlich 
aufgrund seines Therapiebedürfnisses zu einem Therapeuten 
seiner eigenen Wahl kommt. Wer gar kein Beratungsbedürf- 
nis habe, dem könne letztlich auch nicht geholfen werden. 

Mag diese Voraussetzung für eine therapeutische Beziehung 
unabdingbar sein, so darf sie auf keinen Fall für das 
Verhältnis zwischen dem Berater und dem Junglehrer ver- 
langt werden. Die Berater sind keine Psychotherapeuten 
und die Junglehrer nicht ihre Klienten. Wir halten es für 
falsch und unzulässig, wenn für die, Junglehrerberatung 
die Anwendung gleicher Grundsätze gefordert wird wie für 
eine therapeutische Beziehung. Dagegen spricht nicht nur 
eine völlig andere Ausgangslage, sondern auch der Auftrag 
der Junglehrerberatung. Die Beratung ist eine institu- 
tionelle Organisation im Rahmen der Zürcher Lehrer- 
bildung, wobei in der Regel für den Junglehrer keine Mög- 
lichkeit besteht, seinen Berater auszuwählen. 

Das Verhältnis zwischen Berater und Junglehrer ist in 
erster Linie pädagogischer und nicht therapeutischer Na- 
tur. Dies bedeutet, dass der Berater im Rahmen seines 
Auftrags vom Junglehrer berufliche Leistungen verlangen 
und beurteilen muss. Das verunmöglicht jedoch nicht zwin- 
gend den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses, weil dafür 
nach unseren Erfahrungen vor allem persönliche Kriterien 
den Ausschlag geben und weniger die institutionellen und 
gesetzlichen Rahmenbedingungen. 
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3 .  Der Schwerpunkt l i e g t  im Beratungsauftrag 

Trotzdem: Wir Beraterinnen und Berater sind uns der Span- 
nungen bewusst, die unserer Doppelaufgabe innewohnen. Mit 
den folgenden Massnahmen und Hilfen versuchen wir darum 
zu unterstreichen, dass wir den Schwerpunkt unserer 
Tätigkeit im Beratungsauftrag sehen: 

-Am Ende ihrer ~usbildungszeit am Primarlehrerseminar 
werden die Studenten durch die hauptamtlichen Berater 
über den Beratungsdienst und dessen Selbstverständnis 
orientiert. Wir schätzen diese Chance, V o r u r t e i l e  ab- 
bauen und e ine  Vertrauensbasis  schaf fen  zu können. 

-Der erste Schulbesuch wird als Kontaktbesuch gestaltet. 
Nicht die Unterrichtsbeobachtung steht dabei zur Dis- 
kussion, sondern die Schilderung der ersten Berufser- 
fahrungen des Junglehrers mit den Schülern, den Kolle- 
gen und dem weiteren sozialen Umfeld. Sich kennenlernen 
und das Spüren der gegenseitigen Kommunikationsbereit- 
Schaft ist das Ziel des Kontaktbesuches. 

-Die Schulbesuche d e s  B e r a t e r s  werden i n  d e r  Regel 
s c h r i f t l i c h  angemelde t .  Der Junglehrer soll sich auf 
den Beraterbesuch vorbereiten: Nicht im Sinne von 
Examenlektionen, sondern im Blick auf ein e r t ragre i ches  
Beratungsgespräch . . 
Er kann seinen Berater zum Beispiel bitten, ein be- 
stimmtes Lehrer- oder Schülerverhalten zu beobachten, 
zu einem speziellen Unterrichtsbereich Stellung zu 
nehmen oder die Heftführung, Korrektur und Bewertung 
kritisch zu betrachten. Aber auch das Bereitlegen von 
besonders gelungenen Unterrichtsergebnissen kann zur 
Vorbereitung auf den Beraterbesuch gehören, wie auch 
das Abschätzen, welche belastenden Ereignisse dem Be- 
rater im Gespräch anvertraut werden sollen. Das An- 
melden der Besuche ermöglicht dem Junglehrer, den Bera- 
terbesuch aktiv mitzugestalten und die Gelegenheit zu 
nutzen, einen Fachkollegen als Unterrichtsbeobachter 
und Gesprächspartner zu haben. 

- Im Anschluss an die Lektionen folgt nun also die 
Doppelaufgabe Beur t e i l en  und Beraten.  Man beachte die 
Reihenfolge der beiden Begriffe . Ohne eine Beurtei lung 
o d e r  Analyse d e r  Lage ist eine sinnvolle f a c h l i c h e  
Beratung nicht denkbar. Das eine ist notwendige Voraus- 
setzung für das andere. Ausschlaggebend ist nun aller- 
dings, wie das Gespräch geführt wird. Da entscheidet 
sich, ob die Beratung ihren Namen verdient. Nicht um- 
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sonst liegt ein Schwerpunkt der For tb i l dungsverans ta l -  
tungen für die hauptamtlichen Beraterinnen und Berater 
M Bereich de r  Gesprächsfiihrung, der partnerzentrierten 
Kommunikation. In den meisten Fällen erwartet aber der 
Junglehrer vom Berater neben einer einfühlenden 
Gesprächshaltung auch ganz konkrete, schulpraktische 
Hinweise und offene Aussagen über die Wirkung seiner 
Lehrerpersönlichkeit. Von besonderer Bedeutung sind 
natürlich die positiven Rückmeldungen, die nicht zu- 
letzt im Blick auf den geforderten Wählbarkeitsantrag 
mit Bedacht und gut begründet gegeben werden und darum 
für den Junglehrer mehr als nur freundlich gespendetes 
Lob bedeuten. 

-Themen von allgemeiner Bedeutung werden immer wieder in 
Form von Gruppenberatungen behandelt. Da treffen sich 
etwa die Erstklasslehrer zum Gedankenaustausch über das 
erste Zeugnis, die Sechstklasslehrer besinnen sich auf 
sinnvolle Formen der Leistungserfassung im Blick auf 
den Uebertritt in die Oberstufe oder man macht einen 
gemeinsamen Schulbesuch und diskutiert das Erlebte. Die 
Freiwilligkeit solcher Veranstaltungen unterstreicht 
das Bemühen, die Besinnung über die Arbeit der Jung- 
lehrer ohne qualifizierende Beurteilung zu pflegen. 

-In den wöchentlichen Sitzungen der hauptamtlichen Be- 
rater und Beraterinnen ist '%llbesprechungw' ein stän- 
diges Traktandum. Wann immer ein Berater sein Urteil 
durch Anhören weiterer Meinungen objektivieren möchte, 
schildert er seinen Fall im Beraterteam. Dies ist be- 
sonders dann gefordert, wenn es sich herausstellt, dags 
ein Junglehrer den für ihn falschen Beruf gewählt hat 
und im Blick auf die Verantwortung gegenüber den 
Schülern, Eltern und Behörden eine Rückstellung oder 
gar Verweigerung der Wählbarkeit erwogen werden muss. 
Unsere Aufgabe gegenüber dem Junglehrer wird in solchen 
Fällen zur "Laufbahnberatung". 

-Eine wichtige Aufgabe der Berater ist die H i l f e  i n  
K r i s e n s i t u a t i o n e n .  Nicht selten wird den Junglehrern 
die Kritik an ihrer Schulführung von Eltern oder Be- 
hördemitgliedern unangemessen hart vorgebracht. Solche 
Klagen verletzen den Junglehrer oft tief, und es ist 
vorteilhaft, wenn er seine erste, emotionale Reaktion 
beim Berater loswerden darf. Bei gemeinsamer Besinnung 
kann nach dem Wahrheitsgehalt der Anklage gesucht und 
das weitere Vorgehen sinnvoll geplant werden. Schon oft 
haben sich in den darauf folgenden Gesprächen zwischen 
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allen Betroffenen die gefürchteten Ankläger als umgäng- 
li-che Konfliktpartner entpuppt. 

- Immer wichtiger wird auch die Unterstützung der Jung- 
lehrer bei der Gestaltung der Elternkontakte. Die 
Bereitschaft zur Elternarbeit ist oft grösser als die 
Fähigkeit, sie auch erfolgreich durchzuführen. Die an 
vielen Elternmorgen oder -abenden gemachten Erfahrungen 
dem Junglehrer weiterzugeben und an diesen Anlässen als 
Gesprächspartner mitzuwirken, gehört zu den schönen 
Beratungsaufgaben. 

- Im Beratungsprozess sind oft auch kritische Aussagen 
notwendig. Sie dienen dazu, dem Junglehrer frühzeitig 
zu signalisieren, in welcher Richtung er seine beruf- 
liche Entwicklung nach der Meinung des Beraters inten- 
sivieren sollte. Auch wenn in den meisten Fällen solche 
Kritik auf Verständnis trifft und dem Junglehrer einen 
eventuellen Kurswechsel ermöglicht, bevor er mit Inter- 
ventionen der Schulbehörde rechnen muss, ist die Situa- 
tion konfliktträchtig. Es kann sein, dass sich der 
Junglehrer falsch verstanden und beurteilt fühlt und 
seine Lehrtätigkeit mit anderen Massstäben gemessen 
haben will. In solchen Fällen steht ihm das Recht zu, 
mündlich oder schriftlich einen Beraterwechsel zu ver- 
langen. In der Folge wird die Beratungszeit um ein Jahr 
verlängert, damit es möglich wird, das für eine 
sinnvolle Beratung notwendige Vertrauen mit einer neuen 
Bezugsperson aufzubauen. 

~esamthaft' darf sicher festgehalten werden, dass die 
Junglehrerberater dank ihrer positiven Grundhaltung und 
unter Berücksichtigung der erwähnten Massnahmen von den 
Junglehrern nicht nur als belastende Schulbesucher, 
sondern auch als willkommene Helfer im Berufsfeld erlebt 
werden. 
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